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Neues helvetisches Tagblatt.
Herausgegeben von Escher und Usteri, Mitgl. der gesezg. Räthe.

Band II. Mo. XIII. Bern, den 7. Okt. 1799. (16. Vendemiaire VIII.)

V 0 l l z i e h u n g s - D t r e k t 0 r i u in.

Das Vollziehnngsdirektorium der einen und
unchcilbaren helvetischen Republik, an die
gcsezgcbcnden Räthe.

Bürger Gesezgeber!
In Ihrer Rotschaft vom ate» Juli haben

Sie das Voüziehungs-Direltorium eingeladen,
Ihnen die Maaßnahmen bekannt zu machen,
die es in den vom Feinde besezten Kantonen
zur Rettung und Sicherstellung des National-
vorrathes an Getreide, Wein und Munition,
ergriffen hat. Nach Ablesung der hier beige-
legten vier Berichte, werden Sie sich überzeu-
gen, daß der Verlust dieses Vorrathes keines-
wegs einiger Nachlässigkeit von Seire der Re-
gierung zur Last fallen kann, sondern einzig
und allein von gänzlicher Unmöglichkeit denke!-
ben zu retten herrührt, und also als Folge
jener eben so schnellen als kläglichen Ereignisse
anzusehen ist, die man weder voraussehen, noch
denen man zuvorkommen konnte.

Republikanischer Gruß!
Der Präsident des vollziehenden Direktoriums,

S a v a r y.
Im Namen des Direktoriums, der Gen. Sekr.

Mousson.
Bericht über die Maaßregeln, die zur Ret-

îung des in den nun von dem Feinde be-
lAten -Kantonen vorhandenen Nationaleigen-
rhums genommen worden sind; von Bern-
yard Friedrich Huhn, Repräsentant, als
gewesener Civiicommissär bei der Armee.

Kühn, Repräsentant, <,„ has Vollziehnngs-
direktonum der helvetischen Republik.

Bürger Direktoren!
lieiezgebendkn Räthe haben einen Bericht

"ver Maaßregeln begehrt, welche von der

vollziehenden Gewalt oder ihren Beamten zur
Rettung der d» Republik gehörigen Vorräthe
in den nun von dem Feinde besezten Kantoffen
genommen worden sind. Ich leg« Ihnen,
BB. Direktoren über diesen Gegenstand einen
besonder!, Bericht vor, weil die Abfassung
meines Hauvtravports durch öffentliche und
häusliche Geschäfte zu lange verzögert worden ist.

Bei meiner Ankunft in den Grenzkantoncn
gls Civilcommissar war nur der Zustand der
dorrigen öffentlichen Kassen, so wie auch der-
jeuigen der in den Magazinen und Zeughäu-
ftrn vorhandneu Vorräche^ gänzlich unbekannt.

(Die Fortsetzung folgt.)

G e s'ê z g e b u n g.

Senat, 1. Oktober.
(Fortsetzung.)

M an er v. Arb. berichtet über den Beschluß,
betreffend die Gehaltsvermehrung der Copisien
des Vollz. Direktoriums. Derselbe lautet.

Die Commission, weicher Sie, BB. «sena-
toren, aufgegeben, die Revision von; 07. Sept.
in Betreff der Vermehrung des Gehalts der
Copisien des Vollziehungsdirektoriums zu un-
tersuchen, hat die Ehre, Ihnen zu beichten,
daß freilich das Minimum dieser Gàlrsver-
Mehrung um 10 Louisd'or höher bestMnt wor-
den, als die Botschaft des Direktoriums es
verlangt; und es würde die Commission des-
wegen Ihnen die Verwerfung angerathen haben,
wenn sie nicht dagegen in Erwägung gezogen,
daß 40 Louisd'or gleichwohl von einemMuten »
Schreiber, der das ganze Jahr zu arbeiten
gehalten ist, nicht zu viel sey, besonders wenn
aus andern Kanronen, als jenes des Regie-
rungssitzes, Schreiber dazu berufen werden,

welche von derlwcil.sie an einem fWiden Ort theuren Unter-
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halt zu bestreiken haben; überdas ist äugen-
schcinlich, daß dcr G. S., wenn er von dem
Minimum von za Louisd'or keinen Gebrauch
machen wollte, es ohnedem nach der Résolu-
tion in seiner Gewalt stünde, zwischen dem
Minimum und dem Maximum die Besoldung
zu bestimmen. In Hoffnung also, daß nach
der bekannten Rechtschaffenheit des B. G. E>e-

crelars, er nur solche Leute zu diesem Geschäfte
anstellen werde, weiche ihre Pflicht erfüllen,
und also konstitutionsmaßig nach Verdienst und
in Verhältniß ihrer Arbeiten bezahlt seyen; so

rächet die Commission einstimmig zur'Annahme
der Resolution.

Der Bericht über den Beschluß, betreffend
die Bittschriften der Gemeinden Beinwell, Ecsch-
weil und Breitenbach wird zum stenmal ver-
lesen.

Die Commission hat sich verpflichtet geglaubt,
sich beim Direktorium seiner Botschaft wegen
nähere Auskunft geben zu lassen ;

1. Weil die Bittschriften der Gemeinden
Beinwyi, Vreitenbach und Erschwyl mit At-
testaten und Zeugnissen von dem Starthalter
waren, die gemeldten Pfarrers als gute Bür-
gcr schilderten.

2. Um den Ausdrnk sich, erklären zu lassen:
das Kloster Mariastein seye bei Anfang der
Revolution aufgehoben worden.

z. Warum das Direktorium nach vorgevli-
chen Anklagsgründen gedachte Pfarrer, als es

noch die unbeschränkte Vollmacht hatte, nicht
abgesezt, oder jezt nicht vor die richterliche
Competen; ziehe

Die Commission hat durch den Präsidenten
des Direktoriums folgende mündliche Erklärung
erhalten:

i. Es müsse den gesezgebenden Räthen kei-

«eswegs fremd vorkommen, daß sich Untcrbc-
amtele àf ein Zeugniß und dringendes An-
halten eNr Gemeinde, die ihren Pfarrer nur
dem Ausser» nach kennt, und immer an ihn
gebunden ist, stricht lange besinnen, ein Ac-
testat zu ertheilen ; dieses seye eine gewöhnliche
Schwachheit.

Ue^r den 2ten Punkt, antwortet der Präsi-
deut: Das Kloster Mariastein sey beim Ein-
tritt der Franken aufgehoben worden, indem
französische Commissars dorten Meubles und
andere von den gewichenen Geistlichen zurükge-
lassene Effekten versteige^, ja alle ihre zuge-

c>

hörigen Güter auf ein Jahr verlehnt baben; die
meistenGeistlichen mit demNbt seyen übern Rhein,
andere auf Beinwyl, dahero das Kloster durch
eine höhere Gewalt und durch ihre Entfernung
aufgehoben ward.

3. Die verschiedenen und wiederholten An-
klagen waren, wie das Direktorium in seiner
Botschaft erklärt, damalen nicht so aufgedckt,
wie es sich seither erwehret; es glaubte, daß
sich diese Männer nach und nach besser in die
neue Ordnung schicken wurden; da aber beson-
ders bei dem verordneten Verkauf dortiger Klo-
stergüter klar zu sehen war, daß von ihnen
aus diese Verkäufe gehindert worden, und
nicht auf ihren wahren Werth gestiegen, so
hat das Direktorium aus diesen und andern
Erwahrungen vorgegangener Klagen den büli-
gen Verdacht auf diese Männer genommen,
und höchst nöthig gefunden, sie ans diesem
ohnehin schlecht disponirten Distrikt zu enk-
fernen, und in ein Kloster ihres Ordens als
Muri zu verlege», welches das Direktorium,
laut dem Dekret vom 28. April, das Recht
hatte; der Präsident des Direktoriums fügte
hinzu, daß oft Expressionen in einer Message
eiugerükt werden, die nicht gut ausgesucht,
oft zu stark sind, und der Sache ein gar zu
falsches Licht verschaffen., weiches auch hier der
Fall seyn könnte, wo es von Contrariete, an-
statt Algeneigthcir von absetzen, anstatt über-
setzen, redet; zudem sey es in einem katholischen
Ort allzeit sehr auffallend, einen Geistlichen
vor ein Tribunal z i ziehen, und oft Tribuna-
lien selbst in groyer Verlegenheit seyen, über
einen sslchen Mann zu sprechen, deßwegen das
Direktorium für politisch gehalten, sich des
Rechtes zu bedienen, so ihm das Arrete vom
28- April deutlich giebt.

Nach diesem angehörten mündlichen Rapport,
welchen das Direktorium seinem Präsidenten
Eurer Commission zu machen, aufgetragen,
bleibt demselben allein übrig nachzusehen,
i. ob das Direktorium dem Befehl des Dekrets
vom 4. und 5. Sept. Genügen geleistet? 2. Ob
hinlängliche 'Gründe vorhanden, daß es ge-
dachte Pfarrer zurükbcruftn könne. 3. Ob die
Resolution des großen Raths könne angenom-
men werden.

Wenn die Commission alle Klagpunkten des

Direktoriums, die schon zur Zeit statt hatten,
da es noch unbeschränkte Gewalt hatte, aiK



5l

bekannt annchmen will, so muß sie sich ver--

wundern, daß es in diesem Fall nicht seine

Pflicht gethan, und diese Pfarrer ohne anders
abgesezt, und in ein Kloster ihres Ordens ver-
sezt. Die Commission schließt also, daß das Dire?-
torium mehr als hinlängliche Berichte abgestattet.

2. Glaubt die Commission, daß hinlängliche
Gründe vorhanden wären, um die Pfarrer ab-
zusetzen. Da nun aber das Direktorium in
seiner eingeschränkten Constitutionsgewait sich
dermal befindet, so kann und soll es nicht an-
ders, als durch gesezliche Wege, einen Mann
seines Platzes verlustig machen können. Die
vorgeblichen Klagen, als hätten sie Schwierig-
keilen bei Verkauf der Nationalgüter gemacht,
kann die Commission nicht anders, als Unglaub-
Würdigkeiten ansehen, und sie dermal neben
den Attestaten der guten Aufführung, nicht in
Parallel setzen, glaubt, dieFatta müssen wenig-
siens der Gesezgebung aufgestellt seyn.

Es befindet sich noch ein Ausdruk in dem
Message, welchen die Commission nicht begrei
sen kaun, und der dem großen Nach entgangen
ist, nämlich: das Direktorium glaubt sich be

rechtigt, wegen dem Deficit der Finanzen einige
Pfarrstellen einzustellen, und den ceremoniellen
Gottesdienst ökonomisch einzurichten. Dieser
Grund kann der Commission nicht hinlänglich
scheinen, sondern sie glaubt, es stehe a» der

In Erwägung, daß es eben so mMstich-
als anständig, die Ausdrücke der Freur- öf-
fentlich an Tag zu legen, die sowohl die l-.ch-
sten Gewalten, als jeder gute Helvetier ür>x
die Siege empfindet, weiche die tapfere franks,
sche Armee über die Feinde der Republik und
der Freiheit erhalten;
hat der große Rath, nach erklärter Dringlichkeit,

beschlossen:
Das Vollzichungsdirekkorittm einzuladen, alle

nöthigen Maasregeln zu nehmen, um auf eine
auffallende Art in dieser Gemeinde die Freude
bekannt zu machen, die die Gewalten der Re-
äubük über so glükliche Ereignisse empfinden.

Gesezgcbung ällein, Pfarreien aufzuheben, ww
deren zu errichten.

Die Commission glaubt, der große Rath hätte
feine Tagesordnung motiviren sollen, weil dieß-
mal eine gerichtliche Untersuchung statt haben
muß, um Rath zu verschaffen.

Nach dem Anrathen der Commission wird
der'Beschluß ohne Discussion verworfen.

Der Beschluß, der die Berner Wahlversamm«
lung auf den 7. heraussezt, wird verlesen.

Munger sahe dieses voraus, und bemerkt,
daß yler die Undeutlichst des Gesetzes nicht
wenig Schuld habe, welches zu bestimmen
unterlasse daß die durchs Loos ausgeschlossc-

bleiben sollen. Er nimmt den
Beschluß an.

Der Beschluß über das Verehelichungsbegch-
ren des V. Ehnsmann wird zum stenmal ver-
lesen und angenommen.

M, MS Versehen ist in Nro. XII. S. 47. u. qz.
"ber die Berner Wahlveàmlunq einae.

run worden, man ersetze denselben durch nachfolgenden..

I n l ä n d i sch e Na ch richte n.
Auszug aus dem Bericht des Distrikrstatthal-

ters Saurers in Arbou im K. Thurgau.
„Der Weg ist wieder gebahnt —der tapfere

Muth der Franken und unserer helvetischen
Bruder hat die fürchterliche Scheidewand,
welche den treuen Kanton Thurgau von den
übrigen Kantone» trennte, weggeräumt. —
Gottlob! der Weg ist wieder gebahnt, und
ich beeile mich, Ihnen zu sagen, wie es hie-
sigem Distrikt ergieng.

Das Milirär, welches in hiesiger Gegend
lag, verlies uns in der Nacht vom 19. auf
den 20. Mai, und an dem folgenden Tage
landete die unterm Commando des Obristlieu-
tenants William stehende Flotille an dem Schwel-
zcrschen Ufer des Bodensees. Die dreifarbigem
Cokarden verschwanden; die Freihe-tsbaume
wurden umgehauen; die Aristokraten hoben die
Köpfe hoch empor ; blinder Religionscifcr froh-
lokte; die Herschsucht brüstete sich; das Wort-
lein von wurde wieder sehr diftiukt ausgespro-
chen; Herren lächelten ; Schmeichler krochen,
und der gute Bürger gieng traurig umher.

Verlassen von allem, was Ms hätte schütze»
und vertheidigen köstnen, blà uns in unserer
Ohnmacht nichts übrig, als uns in die Um-
stände zu schmiegen, und die Kommenden willig
aufzunehmen. Dies war um so nothwendiger,
da der hiesige Ort den Kaiserlichen als sehe
patriotisch geschildert und durch verschiedene
giftige Verlaumdungen sehr mrhafit wurde.

Durch den Eintritt der Kaiserlichen wurde
auch die alte Ordnung der Dinge wieder ein-
geführt. Zuerst rcklamlrte der Abt vcm St.
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